
Artikel 12

1 Die Bodenschätze, die Bergwerke, Kraftwerke, Tal
sperren und großen Gewässer, die Naturreichtümer des 
Festlandsockels, Industriebetriebe, Banken und Versiche
rungseinrichtungen, die volkseigenen Güter, die Verkehrs
wege, die Transportmittel der Eisenbahn, der Seeschiff
fahrt sowie der Luftfahrt, die Post- und Fernmeldeanlagen 
sind Volkseigentum. Privateigentum daran ist unzulässig.
2 Der sozialistische Staat gewährleistet die Nutzung des 
Volkseigentums mit dem Ziel des höchsten Ergebnisses für 
die Gesellschaft. Dem dienen die sozialistische Planwirt
schaft und das sozialistische Wirtschaftsrecht. Die Nutzung 
und Bewirtschaftung des Volkseigentums erfolgt grund
sätzlich durch die volkseigenen Betriebe und staatlichen 
Einrichtungen. Seine Nutzung und Bewirtschaftung kann 
der Staat durch Verträge genossenschaftlichen oder gesell
schaftlichen Organisationen und Vereinigungen übertra
gen. Eine solche Übertragung hat den Interessen der All
gemeinheit und der Mehrung des gesellschaftlichen Reich
tums zu dienen.

Artikel 13

Die Geräte, Maschinen, Anlagen, Bauten der landwirt
schaftlichen, handwerklichen und sonstigen sozialistischen 
Genossenschaften sowie die Tierbestände der landwirt
schaftlichen Produktionsgenossenschaften und das aus ge
nossenschaftlicher Nutzung des Bodens sowie genossen
schaftlicher Produktionsmittel erzielte Ergebnis sind ge
nossenschaftliches Eigentum.
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